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gar kein Urteil. Gewiß ist ein Urteil, das seinen Anspruch auf Wahrheit
ohne zureichenden Grund erhebt, eine bloße Behauptung, aber jedes Urteil
ist ja tatsächlich an sich nichts anderes als ein entfaltend behauptendes Ge¬
dankengebilde, dessen Anspruch auf Wahrheit ihm nicht von einem Grunde
her zuwächst, sondern in ihm selbst wurzelt. So zeitlos ewig wie das Urteil
selbst, ist auch sein Anspruch aufWahrheit. Ist das Urteil ohne zureichenden
Grund, so ist sein Anspruch unerfüllt, aber doch vorhanden. — Auch das
Recht zu seinem Anspruch braucht dem Urteil nicht erst von einem Grunde
verliehen zu werden, sondern haftet ihm schon ursprünglich und ewig an
und kann ihm durch nichts bestritten werden. Denn nicht das Recht irgend¬
eines Menschen, bestimmte Urteile zu vollziehen, sondern das Recht des

Urteils selbst, seinen Anspruch auf Wahrheit zu stellen, steht hier in Frage.
Nur die Erfüllung seines Anspruchs kann und muß das Urteil von anders¬
woher bekommen. Ist sein Anspruch voll erfüllt, so ist das Urteil wirklich
wahr. Und daß nun jedes Urteil, um wahr zu sein, notwendig eines zu¬
reichenden Grundes bedarf, das ist der eigentliche Sinn des Satzes vom zu¬
reichenden Grunde. Kann jedes Urteil zwar aus sich den Anspruch aufWahr¬
heit erheben, so kann es doch nicht aus sich selbst wahr sein, sondern es be¬

darf dazu, wie unser Satz sagt, eines solchen Grundes, der seinen ganzen
Behauptungsgehalt zu stützen vermag.
Dieser Satz setzt also die Wahrheit eines Urteils in eine notwendige Ab¬

hängigkeitsbeziehung zu dem zureichenden Grunde. Sein Bedeutungsgehalt
kann daher auch äquivalent in den Satz gefaßt werden: »Die Wahrheit eines
Urteils bedarf notwendig eines zureichenden Grundes«, d.h. soll die Wahr¬
heit eines Urteils nicht bloß beansprucht sein, sondern voll und ganz bestehen,
so muß ein zureichend stützender Grund außerhalb des Urteils vorhanden
sein. Deshalb ist den beiden vorangehenden Formen auch der folgende dritte
Satz äquivalent, der besagt: »Das Bestehen jeder Wahrheit hat seinen zu¬

reichenden Grund«, womit wir auf den Leibnizschen Satz zurückgekommen
sind.
Welche der drei angegebenen Formen des Satzes man nun auch nimmt,

ob man ihn also auf jedes Urteil oder auf die Wahrheit jedes Urteils oder auf
das Bestehen der Wahrheit bezieht, in jedem Falle hat er erstens wirklich
logische Gegenstände zu Subjektsgegenständen, er behauptet zweitens etwas
rein Logisches, und er gründet drittens seine Behauptung auf das spezifische
Wesen seiner logischen Gegenstände. Er ist also in jeder dieser Formen ein
rein logischer Satz.
Nachdem nun sein Sinn klargestellt ist, entsteht die Frage nach seiner


